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RS OGH 1980/6/12 7Ob562/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1980

Norm

ABGB §914 IIIh

ABGB §914 IIIi

ABGB §923

Rechtssatz

Die Zusage des Verkäufers, die verkaufte Heizung funktioniere, umfaßt nach redlicher Verkehrsübung auch deren

vorschriftsgemäßen Zustand, also neben der technischen auch die rechtliche Mängelfreiheit, somit, daß die Anlage

betriebssicher und kommissioniert ist.
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